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Dritte Verordnung über erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Bevöl-

kerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Dritte SARS-

CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – 3. InfSchMV) 

 

Vom 15. Juni 2021 

 

In der Fassung der  

Elften Zwölften Verordnung zur Änderung der Dritten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

Vom 2330. November3. Dezember 2021 

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 

und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 7 des Infektionsschutzge-

setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) Artikel 1 des Gesetzes vom 27. September 

2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, sowie § 11 7 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 

V1), die zuletzt durch Artikel 20a des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 

4906) geändert worden ist, verordnet der Senat: 
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Ziel dieser Verordnung ist die weiterhin notwendige Eindämmung der Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 und der hierdurch verursachten Krankheit COVID-19 durch 

Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Aus-

wirkungen auf das Gesundheitswesen. 

 

1. Teil 

Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und Hygieneregeln 

 

§ 1 

Grundlegende Hygienemaßnahmen in der Pandemie 

(1) Jede Person ist angehalten, die allgemein empfohlenen Basismaßnahmen zur In-

fektionsvorbeugung, also den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, 

geeignete Händehygiene, Husten- und Niesetikette sowie ausreichende Lüftung beim 

Aufenthalt in geschlossenen Räumen einzuhalten. Personen, die Symptome einer Er-

krankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert 

Koch-Instituts (RKI) aufweisen sind angehalten, für die Dauer der Symptome ihre so-

zialen Kontakte auf Menschen des eigenen Haushalts zu begrenzen und diese Symp-

tome ärztlich abklären zu lassen. 

(2) Es besteht im öffentlichen Raum die allgemeine Pflicht zur Einhaltung des in Absatz 

1 genannten Mindestabstands von 1,5 Metern. Dies gilt nicht, sofern eine körperliche 

Nähe unter 1,5 Metern nach den Umständen nicht zu vermeiden ist, insbesondere  

1. gegenüber dem engsten Angehörigenkreis, 

2. bei der Erbringung von Tätigkeiten im Rahmen der Gesundheitsversorgung und 

Pflege einschließlich der Versorgung mit Heil-, Hilfs- und Pflegehilfsmitteln, 

3. im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden,  

4. in der Kindertagesförderung im Sinne des § 22 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, in Schulen einschließlich der Einrichtungen des Zweiten Bildungswe-

ges im Sinne des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 35 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie in der beruflichen Bildung 

und in Hochschulen,  

5. bei der Erbringung körpernaher Dienstleistungen,  

6. wegen der baulich bedingten Enge notwendigerweise von mehreren Personen 

zeitgleich zu nutzender Räumlichkeiten, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrs-

mitteln oder Kraftfahrzeugen oder  
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7. wenn ein bereichsspezifisches Hygienerahmenkonzept nach § 5 Absatz 2 oder 

eine aufgrund von § 39 erlassene Rechtsverordnung ausnahmsweise eine Un-

terschreitung des Mindestabstandes von 1,5 Metern vorsieht und andere Maß-

nahmen zur Gewährleistung des Infektionsschutzes vorhanden sind. 

Der öffentliche Raum im Sinne dieser Verordnung umfasst alle Orte außerhalb des 

privaten Wohnraums und des dazugehörigen befriedeten Besitztums. 

(3) Engster Angehörigenkreis im Sinne dieser Verordnung sind Ehe- oder Lebenspart-

nerinnen und -partner, Angehörige des eigenen Haushalts und Personen, für die ein 

Sorge- oder Umgangsrecht besteht. 

(4) Zum besonderen Schutz von Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schwe-

ren COVID-19-Krankheitsverlauf sollte im Kontakt mit diesen auf ausreichende Reini-

gung von Oberflächen und Sanitärbereichen, das Einhalten des Mindestabstands so-

wie das ständige Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske geachtet werden. Jede 

Person ist zudem angehalten, vorher einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Schnelltest, 

einschließlich eines solchen zur Selbstanwendung, durchzuführen, um das Risiko ei-

ner Ansteckung Dritter durch eine nicht erkannten eigene Infektion ohne Symptome 

zusätzlich zu verringern. 

 

§ 2 

Medizinische Gesichtsmaske und FFP2-Maske 

(1) Sofern in dieser Verordnung eine Maskenpflicht vorgeschrieben ist, ist eine medi-

zinische Gesichtsmaske zu tragen, soweit nichts Abweichendes geregelt ist. Die Pflicht 

zum Tragen einer Maske besteht nicht, soweit sich Personen an einem ihnen zuge-

wiesenen festen Platz aufhalten und in geschlossenen Räumen eine ausreichende 

maschinelle Belüftung sichergestellt ist. Eine Maske ist derart zu tragen, dass Mund 

und Nase enganliegend bedeckt werden und eine Ausbreitung von Tröpfchen und Ae-

rosolen durch Atmen, Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird. Eine medizini-

sche Gesichtsmaske im Sinne dieser Verordnung ist eine aus speziellen Materialien 

hergestellte Schutzmaske, die den in der Anlage genannten Anforderungen entspricht 

und über kein Ausatemventil verfügen darf. Eine FFP2-Maske im Sinne dieser Verord-

nung ist eine aus speziellen Materialien hergestellte Schutzmaske, die den in der An-

lage genannten Anforderungen entspricht und über kein Ausatemventil verfügen darf. 

Sofern in dieser Verordnung vorgeschrieben ist, eine medizinische Gesichtsmaske zu 

tragen, kann auch eine FFP2-Maske getragen werden. In einem bereichsspezifischen 

Hygienerahmenkonzept nach § 5 Absatz 2 oder in einer aufgrund von § 39 erlassenen 

Rechtsverordnung kann die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 

bestimmt werden. 



 

6 

 

(2) Soweit in dieser Verordnung vorgeschrieben ist, eine medizinische Gesichtsmaske 

oder eine FFP2-Maske zu tragen, gilt diese Pflicht nicht  

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

2. für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr hinsichtlich FFP2-Masken, wobei 

stattdessen medizinische Gesichtsmasken zu tragen sind, 

3. für Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer ärztlich bescheinigten ge-

sundheitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Er-

krankung oder einer ärztlich bescheinigten Behinderung keine medizinische 

Gesichtsmaske tragen können; die Verantwortlichen sind berechtigt, zur Über-

prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen dieser Ausnahme die Bescheini-

gung im Original einzusehen, 

4. für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kom-

munizieren, sowie ihre Begleitpersonen, 

5. für Kundinnen und Kunden in Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben im Be-

reich der Körperpflege für die Dauer einer Dienstleistung, bei der von den Kun-

dinnen und Kunden nicht dauerhaft eine medizinische Gesichtsmaske getragen 

werden kann (gesichtsnahe Dienstleistungen), oder 

6. soweit in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept nach § 5 Absatz 

2 oder einer auf Grund von § 39 erlassenen Rechtsverordnung weitere Ausnah-

men vorgesehen sind. 

 

(3) Soweit bei privaten oder im öffentlichen Raum stattfindenden Zusammenkünften, 

also immer, wenn sich Menschen gemeinsam aufhalten, die Einhaltung des Mindest-

abstandes nicht möglich ist, sind alle Beteiligten angehalten, eine medizinische Ge-

sichtsmaske zu tragen. 

 

§ 3 

Zutrittssteuerung 

Sofern in dieser Verordnung eine Zutrittssteuerung vorgesehen ist, gilt bei der Öffnung 

einer Einrichtung die Steuerung des Zutritts zur Sicherung des Mindestabstandes ein 

Richtwert von insgesamt höchstens einer nutzenden Person pro 5 Quadratmetern der 

für den jeweiligen Zweck genutzten Fläche für die maximal zulässige Anzahl von Be-

sucherinnen und Besuchern oder anderen Nutzenden je genutzter Fläche der entspre-

chenden Räumlichkeiten.  

 

§ 4 

Anwesenheitsdokumentation 
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(1) Soweit nach dieser Verordnung die Dokumentation von Anwesenheiten vorge-

schrieben ist, ist diese Pflicht dadurch zu erfüllen, dass die folgenden Daten aller an-

wesenden Personen rückverfolgbar sind: 

1. Vor- und Familienname, 

2. Telefonnummer, 

3. Bezirk oder Gemeinde des Wohnortes oder des Ortes des ständigen Aufenthal-

tes (verzichtbar bei digitalen Anwendungen), 

4. vollständige Anschrift und E-Mail-Adresse, sofern vorhanden, 

5. Anwesenheitszeit,  

6. Platz- oder Tischnummer, sofern vorhanden (verzichtbar bei digitalen Anwen-

dungen) und 

7. die Durchführung der Testung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 

oder die Vorlage einer Bescheinigung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 

oder 4 oder § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4, soweit eine solche in dieser Verord-

nung vorgeschrieben ist; bei elektronischer Nachweisführung gemäß § 6 Absatz 

1 Satz 1 Nummer 3 oder 4 in den von der für Gesundheit zuständigen Senats-

verwaltung anerkannten Formaten kann darauf verzichtet werden. 

 

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf ausschließlich zum Vollzug infektionsschutz-

rechtlicher Vorschriften, insbesondere zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Die 

nach Absatz 1 Nummer 1 bis 7 erhobenen Daten sind für die Dauer von zwei Wochen, 

hiervon abweichend bei Nutzung digitaler Anwendungen die nach Absatz 1 Nummer 

7 erhobenen Daten für die Dauer von 48 Stunden, beginnend mit der Beendigung des 

die Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation begründenden Ereignisses, geschützt vor 

Einsichtnahme durch Dritte aufzubewahren oder zu speichern. Nach Ablauf der Auf-

bewahrungsfrist ist die Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder zu vernichten. 

(3) Die Anwesenheitsdokumentation ist den zuständigen Behörden zur Kontrolle der 

Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 auf Verlangen zugänglich zu machen. 

Darüber hinaus ist den zuständigen Behörden auf Verlangen die Anwesenheitsdoku-

mentation auszuhändigen oder ihnen auf sonstige geeignete Weise der Zugriff zu er-

möglichen, wenn festgestellt wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin oder Aus-

scheider im Sinne des Infektionsschutzgesetzes war. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, 

soweit die Anwesenheitsdokumentation unter Nutzung digitaler Anwendungen geführt 

wird, die die Einhaltung dieser Bestimmungen durch die Verantwortlichen technisch 

nicht zulassen. 

(4) Die Pflicht zum Führen einer Anwesenheitsdokumentation kann auch unter Nut-

zung digitaler Anwendungen, auch solcher die eine automatisierte Datenerfassung 

ohne Mitwirkung der Verantwortlichen ermöglichen, erfolgen. Die Verantwortlichen ha-
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ben sicherzustellen, dass die digitalen Anwendungen ordnungsgemäß genutzt wer-

den. In jedem Fall muss die Möglichkeit einer Anwesenheitsdokumentation ohne Nut-

zung digitaler Anwendungen vorgehalten werden. Die Verantwortlichen sind berechtigt 

und verpflichtet, die Originale der Bescheinigungen gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 3 oder 4 oder die Nachweise nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 einzusehen und 

die Identität der anwesenden Person mittels eines amtlichen Lichtbildausweises zu 

überprüfen. 

(5) Die Angaben nach Absatz 1 sind vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Dies 

gilt auch im Falle der Registrierung in einer digitalen Anwendung zur Anwesenheits-

dokumentation durch die Nutzerinnen und Nutzer. Die Verantwortlichen im Sinne des 

Absatzes 1 haben anwesenden Personen, die unvollständige oder offensichtlich fal-

sche Angaben machen, den Zutritt oder den weiteren Verbleib zu verwehren. Soweit 

die Anwesenheitsdokumentation unter Nutzung digitaler Anwendungen geführt wird, 

die die Einhaltung dieser Bestimmungen durch die Verantwortlichen technisch nicht 

zulassen, gilt Satz 3 mit der Maßgabe, dass die Verantwortlichen sicherzustellen ha-

ben, dass die digitalen Anwendungen ordnungsgemäß genutzt werden. 

 

§ 5 

Schutz- und Hygienekonzept 

(1) Die Verantwortlichen für jegliche Art von Veranstaltungen, mit Ausnahme solcher 

nach § 12 Absatz 2, mit mehr als 20 zeitgleich Anwesenden, in Betrieben und in an-

deren Einrichtungen sowie für Sportstätten und in Vereinen haben entsprechend der 

spezifischen Anforderungen des jeweiligen Angebots ein individuelles Schutz- und Hy-

gienekonzept zu erstellen und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Soweit in dieser Verordnung die Erstellung und Einhaltung eines individuellen Schutz- 

und Hygienekonzepts vorgesehen ist, gelten die Vorgaben mit der Zielsetzung 

1. die Kontakte zwischen den Personen durch die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern und der maximal für die jeweilige Fläche zugelassenen 

Personenzahl zu reduzieren;  

2. die Steuerung des Zutritts und die Vermeidung von Warteschlangen durch eine 

Wegeführung zu gewährleisten;  

3. die ausreichende Durchlüftung durch mehrmals tägliches Stoß- und Querlüften 

oder den Betrieb einer geeigneten Lüftungsanlage in geschlossenen Räumen 

zu ermöglichen;  

4. die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten.  

Die Aushänge zu den Abstands- und Hygieneregeln sind gut sichtbar anzubringen. Die 

nach Satz 1 Verantwortlichen stellen die Einhaltung der in dem Schutz- und Hygiene-

konzept festgelegten Schutzmaßnahmen sicher. Bei der Erstellung des Schutz- und 
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Hygienekonzepts sind die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum 

Infektionsschutz, die Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin (BAuA) zum Lüftungsverhalten in ihrer jeweiligen Fassung, die Vorgaben der 

jeweiligen Arbeitsschutzbehörden zu berücksichtigen und die Vorgaben dieser Verord-

nung sowie der auf Grund von § 39 erlassenen bereichsspezifischen Verordnungen 

zu beachten. 

(2) Die jeweils zuständige Senatsverwaltung kann im Einvernehmen mit der für Ge-

sundheit zuständigen Senatsverwaltung in einem bereichsspezifischen Hygienerah-

menkonzept Näheres zu den Anforderungen an das Schutz- und Hygienekonzept nach 

Absatz 1, einschließlich Vorgaben zu Auslastungsgrenzen, Zutritts- und Besuchsrege-

lungen, bestimmen. Die bestehenden Hygienerahmenkonzepte werden auf der Inter-

netseite www.berlin.de/corona veröffentlicht. 

 

§ 6 

Nachweiserfordernisse eines negativen Tests 

(1) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass Personen negativ auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein oder ein negatives Tester-

gebnis einer mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen müssen, ist diese Voraussetzung 

dadurch zu erfüllen, dass die Person 

 

1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen lässt und dieser ein negatives Testergeb-

nis zeigt („Teststelle vor Ort“), 

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm 

beauftragten Personen einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung vornimmt und dieser 

nach korrekter Durchführung ein negatives Testergebnis zeigt („erweiterte Ein-

lasskontrolle“), 

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftragten Per-

sonen eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung gemäß Absatz 2 über 

ein negatives Testergebnis eines innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführ-

ten Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests oder Selbsttests auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegt, oder 

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftragten Per-

sonen eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung gemäß Absatz 2 über 

ein negatives Testergebnis eines aktuellen PCR-Tests auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2, das nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegt. 
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(2) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass Personen negativ auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein müssen, gilt dies nicht für 

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sowie für Schülerinnen und Schüler, die ei-

ner regelmäßigen Testung im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. Der Nachweis 

der Schülereigenschaft und der damit einhergehenden regelmäßigen Testung im Rah-

men des Schulbesuchs gilt insbesondere durch Vorlage eines gültigen Schülerauswei-

ses als erbracht. Für Kinder, die im Rahmen des Besuches einer Kindertagesstätte 

einer regelmäßigen Testung unterliegen, gilt eine nach dieser Verordnung vorge-

schriebene Pflicht, negativ getestet zu sein, nicht.  

 

§ 7 

Regelungen zur Absonderung  

(1) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ihnen mittels eines Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests vorgenommene Testung auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, sind vorbehaltlich des Absatzes 3, 

verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung mittels eines Nukleinsäurenach-

weises des Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Testung) herbeizuführen, sich unverzüg-

lich nach Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder 

in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für 

einen Zeitraum von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Vornahme des Point-of-Care 

(PoC)-Antigen-Tests ständig dort abzusondern. Zum Zwecke der PCR-Testung darf 

die Örtlichkeit der Absonderung verlassen werden.  

(2) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ihnen mittels eines Nuklein-

säurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 vorgenommene Testung (PCR-

Testung) ein positives Ergebnis aufweist, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 

Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine 

andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen 

Zeitraum von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Vornahme der PCR-Testung ständig 

dort abzusondern.  

(3) Für Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ihnen mittels eines Point-

of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur Selbstanwendung vorgenommene Testung auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, gilt Ab-

satz 1 entsprechend, sofern die Testung unter fachkundiger Aufsicht erfolgt ist;. Ist die 

Testung nicht unter fachkundiger Aufsicht durchgeführt worden, so sind die Personen 

verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung mittels eines Nukleinsäurenach-

weises des Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Testung) herbeizuführen. Als fachkun-

dige Aufsicht im Sinne von Satz 1 gilt jede Person, die berechtigt ist, PoC-Testungen 

an anderen Personen vorzunehmen. 
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(4) Personen in Absonderung ist es nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfan-

gen, die nicht ihrem Haushalt angehören. Für die Zeit der Absonderung unterliegen 

die abgesonderten Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheits-

amt. 

(5) Die Absonderung endet im Fall von Absatz 1 mit dem Vorliegen eines negativen 

Ergebnisses der PCR-Testung, spätestens jedoch nach 14 Tagen nach dem Zeitpunkt 

der Vornahme des Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests; im Fall von Absatz 2 mit dem 

Vorliegen eines negativen Ergebnisses einer frühestens am 14. Tag nach dem Zeit-

punkt der Vornahme der die Absonderung begründenden PCR-Testung vorgenomme-

nen PoC- oder PCR-Testung. Sofern der Symptombeginn vor dem Zeitpunkt der Test-

durchführung liegt, kann das zuständige Gesundheitsamt abweichend von den Absät-

zen 1 und 2 den Symptombeginn als fiktiven Zeitpunkt des Beginns der Absonderung 

festlegen. 

(6) Bei der Einstufung als enge Kontaktperson zu einer im Sinne der Absätze 1 bis 3 

positiv getesteten Person und deren Absonderung, hat sich das zuständige Gesund-

heitsamt an die Vorgaben des Robert-Koch Instituts in ihrer jeweils geltenden Fassung 

zu halten. 

(7) Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. Das zu-

ständige Gesundheitsamt kann von den Absätzen 1 bis 3 und 5 abweichende Einzel-

anordnungen treffen. 

 

§ 8 

3G-Bedingung 

 

(1) Die 3G-Bedingung gibt Verantwortlichen auf, Einrichtungen, Betriebe, Veranstal-

tungen und ähnliche Unternehmungen nur für geimpfte, genesene oder getestete Per-

sonen zugänglich zu machen. 

 

(2) Folgenden Personen ist der Zugang zu Einrichtungen, Betrieben, Veranstaltungen 

und ähnlichen Unternehmungen unter der 3G-Bedingung eröffnet: 

1. Geimpften Personen, die mit einem von der Europäischen Union zugelasse-

nen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind und deren letzte erforderliche Impfung 

mindestens 14 Tage zurückliegt, 

2. Geimpften Personen, denen in einem Drittland außerhalb der Europäischen 

Union ein Impfzertifikat für einen verabreichten COVID-19-Impfstoff ausgestellt 

wurde, der einem der in Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/953 ge-

nannten COVID-19-Impfstoffe entspricht,  
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3. Genesenen Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positi-

ves PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

nachweisen können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem 

von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben und deren 

letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie 

4. Genesenen Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Mo-

nate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können. 

(3) Der Zugang zu Einrichtungen, Betrieben, Veranstaltungen und ähnlichen Unter-

nehmungen ist für den Personenkreis nach Absatz 2 nur eröffnet, sofern diese keine 

typischen Symptome, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür je-

weils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, aufweisen. 

(4) Der Zugang zu Einrichtungen, Betrieben, Veranstaltungen und ähnlichen Unter-

nehmungen unter der 3G-Bedingung ist auch für negativ getestete Personen im Sinne 

des § 6 eröffnet; § 6 Absatz 32 gilt entsprechend. 

(5) Eine nach dieser Verordnung vorgeschriebene Pflicht, negativ auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet zu sein oder ein negatives Testergebnis 

einer mittels anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen zu müssen oder ein Testangebot annehmen zu 

müssen oder stattdessen eine Testung vornehmen lassen zu müssen, entfällt für den 

in Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis. 

(6) Der Nachweis nach Absatz 2 oder die Bescheinigung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 

sind den zuständigen Behörden zum Zwecke der Kontrolle von der nach dieser Ver-

ordnung bestehenden 3G-Bedingung auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

§ 8a 

2G-Bedingung 

(1) Die 2G-Bedingung soll Verantwortlichen die Möglichkeit eröffnen, Einrichtungen, 

Betriebe, Veranstaltungen und ähnliche Unternehmungen nur für geimpfte oder gene-

sene Personen zugänglich zu machen und im Gegenzug Erleichterungen von den 

Bestimmungen dieser Verordnung zu erlangen. Von dieser Möglichkeit kann auch für 

einzelne Tage oder für begrenzte Zeiträume Gebrauch gemacht werden. 

(2) Soweit nach dieser Verordnung die Möglichkeit eröffnet wird, die Durchführung von 

Veranstaltungen oder die Öffnung von Betrieben und Einrichtungen unter die 2G-Be-

dingung zu stellen, gilt bei Wahl dieser Möglichkeit folgendes: 

1. Es dürfen ausschließlich Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ein-

gelassen werden, ausgenommen sind 
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a) Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; diese müssen nega-

tiv getestet sein, § 6 Absatz 32 gilt entsprechend; und 

b) Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können; diese 

müssen mittels eines Tests gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 negativ getestet 

sein und die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen;  

2. Das Personal, das mit Kundinnen und Kunden oder Zuschauenden in unmittelbaren 

Kontakt kommt, darf nur aus Personen im Sinne von Nummer 1 bestehen oder muss 

an jedem Tag des Arbeitseinsatzes eine negative Testung im Sinne von § 6 nachwei-

sen, wobei die Verantwortlichen in diesem Fall verpflichtet sind, das Ergebnis der Te-

stung zu dokumentieren; 

3. In den Bereichen der Betriebs- oder Veranstaltungsräume, in denen die 2G-Bedin-

gung gilt, dürfen sich keine Personen aufhalten, die nicht unter § 8 Absatz 2 Nummer 

1 bis 4 fallen; Nummer 2 gilt entsprechend; 

4. Die Verantwortlichen haben das Vorliegen der Voraussetzung nach den Nummern 

1 bis 3 sicherzustellen und Personen, auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, 

den Zutritt zu verweigern; sie dürfen hierfür Nachweise im Sinne von § 8 Absatz 2 

überprüfen; der Nachweis der Impfung gegen oder der Genesung von SARS-CoV-2 

muss digital verifizierbar sein, wobei dies nicht für Personen im Sinne des § 8 Absatz 

2 Nummer 2 gilt; beim Zutritt müssen die digital verifizierbaren Nachweise digital veri-

fiziert und mit einem Lichtbildausweis abgeglichen werden; der Nachweis im Sinne von 

Nummer 1 und 2 sowie von § 8 Absatz 2 ist den zu-ständigen Behörden zum Zwecke 

der Kontrolle von der nach dieser Verordnung bestehenden 2G-Bedingung auf Verlan-

gen vorzuzeigen; 

5. Für die Dauer der Geltung der 2G-Bedingung haben die Verantwortlichen auf die 

Geltung der 2G-Bedingung in geeigneter Weise, insbesondere im Eingangsbereich 

hinzuweisen;  

6. In den Bereichen der Betriebs- oder Veranstaltungsräume, in denen die 2G-Bedin-

gung gilt, besteht Maskenpflicht nach § 2 oder soweit dies nicht möglich ist, besteht 

nach Wahl der Verantwortlichen einheitlich die Pflicht, den Mindestabstand nach § 1 

Absatz 2 einzuhalten oder das Erfordernis einer negativen Testung nach § 6, sofern 

nichts anderes in dieser Verordnung bestimmt ist; die jeweils zuständige Senatsver-

waltung kann in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept Näheres zu die-

sem Wahlrecht bestimmen; 

7. Sofern im Sinne der Nummer 6 Maskenpflicht oder das Erfordernis einer negativen 

Testung besteht, besteht die Pflicht, den Mindestabstand nach § 1 Absatz 2 einzuhal-

ten, nicht. 

(3) Die Voraussetzungen von Absatz 2 Nummer 1 bis 7 gelten entsprechend, soweit 

die Geltung der 2G-Bedingung in dieser Verordnung vorgeschrieben wird. 
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2. Teil 

Weitere Hygiene- und Schutzregeln für besondere Bereiche 

 

Abschnitt 1 

Gesellschaftliches Leben 

 

§ 9 

(aufgehoben) 

§ 10 

Zugang zu Dienstgebäuden und Maskenpflicht Verhalten im öffentlichen Raum 

(1) Der Zugang zu den Dienstgebäuden des Landes Berlin ist für Besucherinnen und 

Besucher beziehungsweise Kundinnen und Kunden nur unter der 3G-Bedingung mög-

lich. Der Nachweis ist beim Betreten der jeweiligen Behörde unaufgefordert vorzule-

gen. Die Behörde hat die Besucherinnen und Besucher in barrierefrei zugänglicher 

Form über die behördlichen Zugangsregelungen zu informieren und Testangebote 

nach § 6 bereit zu stellen. 

(1a) Absatz 1 gilt auch für die Gerichtsgebäude des Landes Berlin; § 12 Absatz 2 sowie 

die Vorschriften über die Sitzungspolizei bleiben unberührt. Für den Zutritt von Pro-

banden zu den Sozialen Diensten der Justiz kann die für die Justiz zuständige Senats-

verwaltung Ausnahmen von Absatz 1 zulassen. 

(2) Eine medizinische Gesichtsmaske ist über die in § 28b Absatz. 5 des Infektions-

schutzgesetzes genannten Verkehrsmittel hinaus zu tragen 

1. in allen Fahrzeugen, die nicht öffentliche Verkehrsmittel oder sonstige Fahr-

zeuge mit wechselnden Fahrgästen sind, von nicht fahrzeugführenden Perso-

nen, sofern die Nutzung des Fahrzeugs nicht ausschließlich mit Personen desm 

engsten Angehörigenkreises erfolgt, und 

1.2. in Bahnhöfen und Fährterminals, sowie 

2.3. in Aufzügen. 

(3) Der Zugang zu Bahnsteigen und Fährterminals ist nur unter der 3G-Bedingung ge-

stattet. 

§ 11 

Veranstaltungen 

(1) Eine Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung ist ein zeitlich begrenztes und ge-

plantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge 
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mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten 

Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisa-

tion oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. Versammlungen 

im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin 

stellen keine Veranstaltung dar. Für die in dieser Verordnung besonders geregelten 

Veranstaltungen und Veranstaltungsformen gelten ausschließlich die dort jeweils ge-

nannten Vorgaben, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 20 zeitgleich anwesenden 

Personen dürfen nur unter der 2G-Bedingung stattfinden. Personen, die bei Veranstal-

tungen künstlerische Darbietungen aufführen oder sonst für den Ablauf der Veranstal-

tung unabdingbare, nicht von anderen Personen vertretbare Beiträge einbringen, müs-

sen nicht zum Personenkreis nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 gehören, wenn sie 

eine negative Testung im Sinne von § 6 nachweisen. Die Anwesenheit der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer ist zu dokumentieren. Für gastronomische Angebote auf Ver-

anstaltungen gilt § 18 Absatz 1 entsprechend. 

(3) Auf Veranstaltungen im Freien sind die Zuweisung fester Plätze und die Bestuhlung 

und Anordnung der Tische so vorzunehmen, dass zwischen Personen, die nicht zum 

engsten Angehörigenkreis gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

wird. Der Mindestabstand nach Satz 1 und § 1 Absatz 2 kann unterschritten werden, 

wenn alle anwesenden Besucherinnen und Besucher negativ getestet sind. An Veran-

staltungen im Freien mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden Personen dürfen nur 

Personen teilnehmen, die negativ getestet sind. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

besteht eine Maskenpflicht, es sei denn, sie halten sich an einem festen Platz auf. Die 

Anwesenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist zu dokumentieren. Für gastro-

nomische Angebote auf Veranstaltungen gilt § 18 Absatz 1 entsprechend. Veranstal-

tungen im Freien können unter der 2G-Bedingung stattfinden, dann finden die Sätze 1 

bis 4 sowie § 1 Absatz 2 keine Anwendung; Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die 

Sätze 1 bis 7 gelten für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 20 zeit-

gleich anwesenden Personen entsprechend. 

(4) Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2 0001 000 zeitgleich Anwesenden sind 

verboten. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1 000200 zeitgleich 

Anwesenden sind verboten. 

(5) Abweichend von Absatz 4 Satz 2 können Veranstaltungen in geschlossenen Räu-

men mit mehr als den dort genannten zeitgleich anwesenden Personen, höchstens 

jedoch mit bis zu 2 0002 500 zeitgleich anwesenden Personen in geschlossenen Räu-

men und mit bis zu 5 000 zeitgleich anwesenden Personen im Freien, durchgeführt 

werden, sofern die Vorgaben des Hygienerahmenkonzeptes der für Kultur, der für Wirt-

schaft oder der für Sport zuständigen Senatsverwaltung, das mindestens Vorgaben 

zur maschinellen Belüftung enthalten muss, eingehalten werden. Die Vorgaben des 

Absatzes 2 gelten unter den Voraussetzungen von Satz 1 auch für Veranstaltungen 
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im Freien. Veranstaltungen mit mehr als 2 000 zeitgleich anwesenden Personen kön-

nen durch die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung zugelassen werden. Die 

vollständige Auslastung von Veranstaltungen an Veranstaltungsorten, die zum Stich-

tag 13. März 2020 eine Höchstkapazität aufweisen, ist ab dem 1. Dezember 2021  sind 

nur bis zu einer Auslastung von 40 Prozent dieser Höchstkapazität zulässig. Höchst-

kapazität von 5 000 Personen zulässig; für den 5 000 zeitgleich anwesende Personen 

überschreitenden Teil dürfen nur maximal 50 % der weiteren Kapazität genutzt wer-

den. Die Kriterien, die für die Zulassung mindestens erfüllt sein müssen, kann die je-

weils fachlich zuständige Senatsverwaltung in einem bereichsspezifischen Hygiene-

rahmenkonzept festlegen. Von den Vorgaben des Absatzes 2 darf dabei nicht abge-

wichen werden, diese gelten insoweit auch für Veranstaltungen im Freien. Die Zulas-

sung kann sich auch auf bestimmte Veranstaltungsformen sowie einzelne Veranstal-

tungsorte beziehen. 

(6) Bei Beerdigungen und Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdigung, sowie private 

Veranstaltungen und Veranstaltungen im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis, 

insbesondere Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Abschlussfeiern oder Feierlichkei-

ten anlässlich religiöser Feste findet Absatz 2 nur bei mehr als 20 zeitgleich Anwesen-

den Anwendung. Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn die jeweilige Veran-

staltung gewerblich durchgeführt wird. Private Veranstaltungen (Veranstaltungen im 

Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis) und private Zusammenkünfte, die nicht un-

ter Satz 1 fallen, sind nur im Kreise der Angehörigen eines Haushalts mit bis zu zwei 

Personen eines weiteren Haushalts gestattet, Personen im Sinne von § 1 Absatz 3 

gelten als ein Haushalt; Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und Personen 

im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 bleiben, unabhängig von der Zugehörigkeit 

zu einem Haushalt, unberücksichtigt. 

(7) In geschlossenen Räumen darf gemeinsam nur gesungen werden, wenn die in 

einem Hygienerahmenkonzept nach § 5 Absatz 2 oder einer auf Grund von § 39 er-

lassenen Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung festgelegten 

Hygiene- und Infektionsschutzstandards eingehalten werden. Satz 1 gilt nicht für das 

Singen im engsten Angehörigenkreis. 

 

§ 12 

Besondere Veranstaltungen 

(1) Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften müssen für die Durchführung von 

religiös-kultischen Veranstaltungen im Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes und Ar-

tikel 29 Absatz 1 der Verfassung von Berlin ein Schutz- und Hygienekonzept etabliert 

haben, welches dem aktuellen Hygienerahmenkonzept der für Kultur zuständigen Se-
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natsverwaltung entspricht oder über dessen Bestimmungen hinausgeht. Für Teilneh-

mende an religiös-kultischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen besteht eine 

Maskenpflicht, es sei denn, die Teilnehmenden halten sich an einem festen Platz auf.  

(2) Für Veranstaltungen, einschließlich Sitzungen, des Europäischen Parlaments, sei-

ner Fraktionen und Ausschüsse, des Deutschen Bundestages, seiner Fraktionen und 

Ausschüsse, des Bundesrates und seiner Ausschüsse, des Abgeordnetenhauses, sei-

ner Fraktionen und Ausschüsse, des Europäischen Rates, des Rates der Europäi-

schen Union, der Europäischen Kommission, der Bundesregierung, des Senats von 

Berlin, des Rats der Bürgermeister und seiner Ausschüsse, des Verfassungsgerichts-

hofes von Berlin, der Bezirksverordnetenversammlungen, ihrer Fraktionen und Aus-

schüsse sowie der Auslandsvertretungen, der Organe der Rechtspflege, der Organe, 

Gremien und Behörden der Europäischen Union, der internationalen Organisationen, 

des Bundes und der Länder und anderer Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-

rechtliche Aufgaben wahrnehmen, regeln die jeweiligen Institutionen die Schutz- und 

Hygienemaßnahmen in eigener Verantwortung.  

(3) Veranstaltungen, die aufgrund von gesetzlichen Vorschriften stattfinden, die der 

Wahrnehmung gesetzlich vorgeschriebener Mitbestimmungs- oder Mitwirkungsrechte 

dienen, dürfen nur unter der 3G-Bedingung stattfinden. Für Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer besteht eine Maskenpflicht, es sei denn, sie halten sich auf einem festen Platz 

auf und können den Mindestabstand jederzeit einhalten. Die Anwesenheit der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer ist zu dokumentieren. 

§ 13 

Parteiversammlungen 

Für Parteiversammlungen sowie Versammlungen von Wählergemeinschaften die auf 

Grund des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 

1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 

(BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder zur Vor-

bereitung der Teilnahme an allgemeinen Wahlen durchgeführt werden, gilt § 12 Absatz 

3 entsprechend.  

 

§ 14 

Versammlungen  

(1) Bei der Durchführung von Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgeset-

zes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin ist der Mindestabstand von 1,5 Metern 

zwischen den Teilnehmenden, die nicht zum engsten Angehörigenkreis gehören, stets 

einzuhalten. Die die Versammlung veranstaltende Person hat ein individuelles Schutz- 

und Hygienekonzept zu erstellen, aus dem die vorgesehenen Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Mindestabstands und der jeweils zu beachtenden Hygieneregeln, 
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wie das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder der Verzicht auf gemein-

same Sprechchöre durch die Teilnehmenden während der Versammlung, sowie zur 

Gewährleistung der nach der nutzbaren Fläche des Versammlungsortes zulässigen 

Teilnehmendenzahl bei der Durchführung der Versammlung hervorgehen. Die Ver-

sammlungsbehörde kann die Vorlage dieses Schutz- und Hygienekonzepts von der 

die Versammlung veranstaltenden Person verlangen und beim zuständigen Gesund-

heitsamt eine infektionsschutzrechtliche Bewertung des Konzepts einholen. Bei der 

Durchführung der Versammlungen ist die Einhaltung des Schutz- und Hygienekon-

zepts von der Versammlungsleitung sicherzustellen. 

(2) Für Teilnehmende an Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne von Artikel 8 

des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin besteht eine Masken-

pflicht. Wird die Versammlung als Aufzug unter ausschließlicher Nutzung von Kraft-

fahrzeugen durchgeführt, gilt § 10 Absatz 23 Nummer 12 entsprechend. § 19 Absatz 

1 Nummer 1 des Versammlungsfreiheitsgesetzes Berlin vom 23. Februar 2021 (GVBl. 

S. 180) steht dem Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske zum Infektionsschutz 

nicht entgegen. 

(3) Versammlungen in geschlossenen Räumen dürfen nur unter der 3G-Bedingung 

stattfinden. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht eine Maskenpflicht, es sei 

denn, sie halten sich auf einem festen Platz auf und können den Mindestabstand je-

derzeit einhalten.  

(4) Versammlungen in geschlossenen Räumen können unter der 2G-Bedingung statt-

finden, dann finden Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 sowie § 1 Absatz 2 keine Anwendung. 

 

§ 14a 

(aufgehoben) 

 

 Abschnitt 2 

Wirtschaftsleben  

 

§ 15 

Maskenpflicht 

(1) Für Personal sowie Kundinnen und Kunden in Einzelhandelsgeschäften aller Art 

und Einkaufszentren (Malls), in Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen Gewerbe-

betrieben mit Publikumsverkehr sowie für Personal in Gaststätten mit Gäste-kontakt 

besteht im Innen- wie im Außenbereich eine Maskenpflicht.  
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(2) Für Personen auf Märkten und in Warteschlangen im Freien besteht eine Masken-

pflicht. 

 

§ 16 

Einzelhandel, Märkte 

(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungsgesetzes vom 14. November 

2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 (GVBl. S. 

467) geändert worden ist, und Kaufhäuser dürfen nur unter der 2G-Bedingung geöffnet 

werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für den Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, Tabak-pro-

dukte, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Tierbedarf, Apotheken, Ein-

richtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf sowie von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, 

Reformhäuser, Tankstellen, Babyfachmärkte, Blumengeschäfte, Bau- und Garten-

märkte, Abhol- und Lieferdienste und Wochenmärkte, gewerblichen Handwerkerbe-

darf und Fahrrad- und Kfz-Werkstätten.  

(3) Bei der Öffnung von Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 sowie Einkaufszen-

tren (Malls) sind die Vorgaben der Zutrittssteuerung zu beachten. 

(4) Auf Jahrmärkten , Weihnachtsmärkten und Volksfesten besteht eine Masken-

pflicht.  

(5) Weihnachtsmärkte können nur unter der 2G-Bedingung geöffnet werden; es sind 

die Vorgaben der Zutrittssteuerung zu beachten. 

 

§ 17 

Dienstleistungen 

(1) Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege wie Friseurbetriebe, Kosmetikstu-

dios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sowie Sonnenstudios dür-

fen nur unter der 2G-Bedingung angeboten werden, wobei abweichend von § 8a Ab-

satz 2 Nummer 6 Maskenpflicht nach § 2 oder das Erfordernis einer negativen Testung 

nach § 6 zur Wahl stehen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für medizinisch notwendige Behandlungen, insbesondere Phy-

sio- und Ergotherapie, Logopädie, Podologie, Fußpflege und Behandlungen durch 

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Bei Behandlungen nach Satz 1 ist vom Personal 

eine medizinische Gesichtsmaske und von Kundinnen und Kunden eine FFP2-Maske 

zu tragen. 
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(3) Bei der entgeltlichen Erbringung sexueller Dienstleistungen sind gesichtsnahe 

Praktiken nicht erlaubt. Die Erbringung sexueller Dienstleistungen ist nicht zulässig in 

Prostitutionsfahrzeugen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes. Die Organisation 

oder die Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prostituierten-

schutzgesetzes ist nur unter der 2G-Bedingung zulässig, wobei abweichend von § 8a 

Absatz 2 Nummer 6 Maskenpflicht nach § 2 oder das Erfordernis einer negativen Te-

stung nach § 6 zur Wahl stehen. Das Angebot der Dienstleistungen nach Satz 1 ist nur 

nach Terminvereinbarung und ausschließlich an einzelne Personen erlaubt. Sexuelle 

Dienstleistungen dürfen nur unter der 2G-Bedingung angeboten werden. Beim Aufent-

halt in Prostitutionsstätten und bei der Erbringung sexueller Dienstleistungen müssen 

Personal und Personen, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, eine 

FFP2-Maske tragen, dies gilt nicht, wenn gemäß § 8a Absatz 2 Nummer 6 eine nega-

tive Testung verlangt wird.  

(4) Die Anwesenheit von Kundinnen und Kunden, die Dienstleistungen im Sinne von 

Absatz 1 und 3 in Anspruch nehmen, ist zu dokumentieren. 

 

§ 18 

Gastronomie 

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, in der jeweils gel-

tenden Fassung und Kantinen dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen sind, nur 

unter der 2G-Bedingung geöffnet werden; dies gilt nicht für die bloße Nutzung sanitärer 

Anlagen und bei Kantinen nicht soweit diese ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter versorgen.  

(2) Soweit keine geschlossenen Räume betroffen sind, ist die Bestuhlung und Anord-

nung der Tische im Außenbereich der Gaststätten und Kantinen so vorzunehmen, 

dass zwischen Personen, die untereinander nicht zum engsten Angehörigenkreis ge-

hören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Im Abstandsbereich dür-

fen sich keine Personen aufhalten. Ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsre-

gime ist sicherzustellen. Abweichend von § 1 Absatz 2 Satz 1 darf der Mindestabstand 

innerhalb der Sitz- oder Tischgruppe unterschritten werden. Speisen und Getränke 

dürfen nur am Tisch verzehrt werden. Gaststätten können auch, soweit keine ge-

schlossenen Räume betroffen sind, unter der 2G-Bedingung geöffnet werden, dann 

finden die Sätze 1 bis 5 keine Anwendung. 

(3) Die Öffnung von geschlossenen Räumen von Gaststätten nach Absatz 1 ist nur 

zulässig, wenn die Vorgaben eines Hygienerahmenkonzepts nach § 5 Absatz 2 der für 

Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung, das mindestens Vorgaben zur Belüftung 
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der Räume enthalten muss, eingehalten werden. Die Anwesenheit der Gäste in Gast-

stätten und Kantinen ist zu dokumentieren, soweit diese nicht ausschließlich Speisen 

oder Getränke abholen. 

§ 19 

Touristische Angebote, Beherbergung 

(1) Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen und vergleichbaren 

Angeboten zu touristischen Zwecken dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen 

sind, nur unter der 2G-Bedingung angeboten werden. Angebote nach Satz 1 dürfen, 

soweit keine geschlossenen Räume betroffen sind, nur unter der 3G-Bedingung ange-

boten werden. Bei Angeboten nach Satz 2 besteht Maskenpflicht. Angebote nach Satz 

2 können auch unter der 2G-Bedingung angeboten werden. 

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherbergungsbetrieben, Ferienwohnungen und ähnli-

chen Einrichtungen dürfen von den Betreiberinnen und Betreibern angeboten werden, 

wenn die Vorgaben eines Hygienerahmenkonzepts nach § 5 Absatz 2 der für Wirt-

schaft zuständigen Senatsverwaltung, das mindestens Vorgaben zur Belüftung der 

Räume enthalten muss, eingehalten werden. Angebote nach Satz 1 können nur unter 

der 2G-Bedingung angeboten werden. Für gastronomische Angebote gilt § 18 entspre-

chend. 

(3) Die Anwesenheit der Teilnehmenden bei Angeboten nach Absatz 1 und Gästen in 

Einrichtungen nach Absatz 2 ist zu dokumentieren.  

 

Abschnitt 3 

Arbeitsleben 

 

§ 20 

(aufgehoben) 

 

§ 21 

Homeoffice und Maskenpflicht Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäu-

den 
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In Büro- und Verwaltungsgebäuden besteht für Beschäftigte sowie Besucherinnen und 

Besucher eine Maskenpflicht, es sei denn, sie halten sich an einem festen Platz auf 

und können den Mindestabstand jederzeit einhalten. 

§ 22 

Testangebotspflicht 

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Regel im Rahmen ihrer Tätigkeit kör-

perlichen Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder sonstigen Dritten haben, sind ver-

pflichtet, das Angebot nach § 4 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes 

vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden, ist wahrzunehmen; diese 

Pflicht kann mittels Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur Selbstanwendung nur erfüllt 

werden, soweit die Anwendung unter Aufsicht erfolgt.  

(2) Selbstständige, die im Rahmen ihrer Tätigkeit körperlichen Kontakt zu Kundinnen 

und Kunden oder sonstigen Dritten haben, sind verpflichtet, zweimal pro Woche, eine 

Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vornehmen zu lassen und die ihnen ausgestellten 

Nachweise über die Testungen für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und 

den zuständigen Behörden zur Kontrolle der vorstehenden Verpflichtungen auf Ver-

langen zugänglich zu machen. 

(3) Absatz 2 gilt nur, soweit ausreichend Tests zur Verfügung stehen und deren Be-

schaffung zumutbar ist. 

 

§ 23 

Sitzungen der Beschäftigtenvertretungen; Betriebs- und Personalversammlun-

gen 

(1) Die auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes, in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung, des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. 

I S. 1614) oder des Personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 14. Juli 1994 

(GVBl. S. 337; 1995, S. 24), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 

(GVBl. S. 842) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gewählten Be-

schäftigtenvertretungen regeln die während ihrer Sitzungen geltenden Schutz- und Hy-

gienemaßnahmen in eigener Verantwortung. 
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(2) Für Betriebs- und Personalversammlungen sowie andere Veranstaltungen nach 

Betriebsverfassungsgesetz, Bundespersonalvertretungsgesetz und Personalvertre-

tungsgesetz, die nicht unter Absatz 1 fallen, gelten die Bestimmungen nach § 12 Ab-

satz 3. 

 

Abschnitt 4 

Bildung 

 

§ 24 

Kindertagesförderung 

In den Einrichtungen der Kindertagesförderung findet ein Regelbetrieb unter Beach-

tung der aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Erfordernisse statt. Die für Jugend 

und Familie zuständige Senatsverwaltung kann unter Beachtung der Infektionslage 

Näheres, auch bezogen auf anderer Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe, insbeson-

dere zu den im Rahmen der Gestaltung des Angebotes zu beachtenden Hygienevor-

gaben bestimmen. 

 

§ 25 

Schulen 

Die Vorgaben zum Betrieb der öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 

einschließlich des Zweiten Bildungsweges und der Angebote der außerunterrichtlichen 

und ergänzenden Förderung und Betreuung bestimmt die für Bildung zuständige Se-

natsverwaltung durch Rechtsverordnung nach § 39. 

 

§ 26 

Hochschulen 

(1) Zur Sicherstellung des Präsenzlehrbetriebs regeln die staatlichen, privaten und 

konfessionellen Hochschulen im Rahmen ihrer Schutz- und Hygienekonzepte die Te-

stung von Studierenden in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2, soweit Studierende an den Hochschulen präsent sind, insbesondere für Teilneh-

mende an Lehrveranstaltungen, Praxisformaten und Präsenzprüfungen. An Lehrver-

anstaltungen, Praxisformaten und Prüfungen in Präsenzform dürfen nur Studierende 

teilnehmen, die mindestens zwei negative Testergebnisse an nicht aufeinanderfolgen-

den Tagen nachweisen, soweit sie an mehreren Tagen der Woche an Präsenzforma-

ten oder Präsenzprüfungen teilnehmen; die Teilnahme an lediglich einer Präsenzver-
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anstaltung in der Woche erfordert lediglich den Nachweis eines negativen Testergeb-

nisses. In Lehrveranstaltungen und Praxisformaten in Präsenzform richtet sich die ma-

ximale Anzahl von teilnehmenden Studierenden nach den Hygienekonzepten der 

Hochschulen. Die Anwesenheit von Studierenden und Lehrenden bei Präsenzveran-

staltungen ist zu dokumentieren. 

(2) Hochschulbibliotheken dürfen Arbeitsplätze und PC-Pools nur für Personen öffnen, 

die negativ getestet sind, sofern ein Einlass nur nach vorheriger Terminbuchung oder 

mit Anwesenheitsdokumentation erfolgt. 

(3) An Hochschulen besteht eine Maskenpflicht. Sofern der Mindestabstand nach § 1 

Absatz 2 nicht unterschritten wird und alle anwesenden Personen im Sinne des Ab-

satzes 1 negativ getestet sind, besteht die Maskenpflicht nicht am fest zugewiesenen 

Platz.   

(4) Für Mensen des Studierendenwerkes gelten die Regelungen für Gastronomie und 

Kantinen nach § 18 entsprechend. 

 

§ 27 

Weitere Bildungseinrichtungen 

(1) Volkshochschulen sowie weitere Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbil-

dung, Musikschulen, Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeits-

schulen sowie freie Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes und ähnliche Bildungs-

einrichtungen dürfen nur unter der 2G-Bedingung geöffnet werden. Angebote der 

Grundbildung und des Fachbereichs Deutsch als Zweitsprache dürfen auch unter der 

3G-Bedingung stattfinden. 

(2) Im Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetrieb nach Absatz 1 Satz 2 tätige sowie daran 

teilnehmende Personen in den in Absatz 1 genannten Einrichtungen haben zweimal 

wöchentlich jeweils negative Testergebnisse an nicht aufeinanderfolgenden Tagen 

nachzuweisen, soweit sie an mehreren Tagen der Woche an Präsenzformaten oder 

Präsenzprüfungen teilnehmen. Erfolgt die Tätigkeit oder Teilnahme lediglich an einem 

Tag der Woche, ist nur ein negatives Testergebnis am Tag der Tätigkeit nachzuwei-

sen. 

(3) Darüber hinaus gilt, dass Angebote an den in Absatz 1 genannten Bildungseinrich-

tungen, bei denen es zu sportlicher Betätigung, körperlich anstrengender Bewegung 

und direktem Körperkontakt kommt, nur unter Beachtung der Regelungen der §§ 30 

bis 32 zulässig sind.  

(4) Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche Einrichtungen dürfen nur 

unter der 2G-Bedingung geöffnet werden. Für Teilnehmende im Bereich der berufli-

chen Bildung gilt die Verpflichtung nach § 8a Absatz 2 Nummer 2 entsprechend. 
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§ 28 

Berufliche Bildung 

(1) In der beruflichen Bildung besteht in geschlossenen Räumen eine Maskenpflicht. 

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske besteht nicht, soweit sich 

die Teilnehmenden an dem ihnen zugewiesenen festen Platz aufhalten und für alle 

Plätze die Einhaltung des Mindestabstands sichergestellt ist. 

(2) In der beruflichen Bildung nach Absatz 1 tätige und daran teilnehmende Personen, 

haben zweimal wöchentlich jeweils negative Testergebnisse an nicht aufeinanderfol-

genden Tagen nachzuweisen, soweit sie an mehreren Tagen der Woche anwesend 

sind. Erfolgt die Tätigkeit oder Teilnahme lediglich an einem Tag der Woche, ist nur 

ein negatives Testergebnis am Tag der Tätigkeit nachzuweisen.  

(3) Für Maßnahmen zur Förderung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt gelten die 

Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

Abschnitt 5 

Kultur 

 

§ 29 

Kulturelle Einrichtungen 

(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und andere kulturelle Einrichtungen 

und Veranstaltungsstätten in öffentlicher und privater Trägerschaft dürfen für den Pub-

likumsverkehr entsprechend der Regelungen des § 11 geöffnet werden. 

(2) Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen, soweit geschlossene Räume betrof-

fen sind, nur unter der 2G-Bedingung geöffnet werden. Im Freien besteht Masken-

pflicht. 

(3) Bibliotheken und Archive dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen sind, nur 

unter der 2G-Bedingung geöffnet werden. Bei der Öffnung von Bibliotheken und Archi-

ven sind die Vorgaben zur Zutrittssteuerung einzuhalten. 

(4) Die Anwesenheit der Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen nach Absatz 

1 ist zu dokumentieren, soweit auch geschlossene Räume betroffen sind.  

(5) Angebote der kulturellen sowie historisch-politischen Bildung in Kultureinrichtungen 

dürfen entsprechend der Regelungen des § 11 in Präsenz stattfinden. 
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Abschnitt 6 

Sport und Freizeit 

 

§ 30 

Allgemeine Sportausübung 

(1) Der Sport im Freien ist auch bei Unterschreitung des Mindestabstands nach § 1 

Absatz 2 nur unter der 3G- Bedingung, allein oder mit dem engsten Angehörigenkreis 

nach § 1 Absatz 3 zulässigerlaubt. 

(2) Grundsätzliche Regelungen über den Sport an öffentlichen Schulen und Schulen 

in freier Trägerschaft, an Einrichtungen der Berufsbildung sowie als studienbezogener 

Lehrbetrieb der Hochschulen und als dienstlich veranlasster Sport staatlicher Einrich-

tungen gehen den Regelungen dieses Abschnitts vor. 

 

§ 31 

Gedeckte Sportanlagen, Fitness-, Tanzstudios und ähnliche Einrichtungen  

(1) Die Sportausübung in gedeckten Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios und ähn-

lichen Einrichtungen ist nur unter der 2G-Bedingung zulässig, wobei abweichend von 

§ 8a Absatz 2 Nummer 6 zusätzlich zu der Maskenpflicht nach § 2 nach Wahl der 

Verantwortlichen einheitlich nur die Pflicht besteht, den Mindestabstand nach § 1 Ab-

satz 2 einzuhalten, oder das Erfordernis einer negativen Testung nach § 6 zur Wahl 

stehennachzuweisen. Die Maskenpflicht besteht nicht während der Sportausübung.  

(1a) Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für dDie Nutzung sanitärer Anlagen und von Funk-

tionsräumen ist nur unter der 2G Bedingung zulässig., soweit diese Nutzenden der in 

Satz 1 genannten Einrichtungen im Zusammenhang mit Sportausübung im Freien zur 

Verfügung stehen. 

(2) Die Öffnung von Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen ist nur zu-

lässig, wenn die in einem gemeinsamen Hygienerahmenkonzept der für Sport und für 

Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltungen festgelegten Hygiene- und Infektions-

schutzstandards eingehalten werden. Das Hygienerahmenkonzept nach Satz 1 muss 

mindestens Vorgaben zu Personenobergrenzen, Terminbuchungs-pflichten und zur 

Belüftung der Räume enthalten. 

(3) Die 2G-Bedingung nach Absatz 1 gilt nicht 

1. für den engsten Angehörigenkreis, soweit keine anderen Personen beteiligt sind;,  
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2. für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Profiligen und Berufssport-

lerinnen und Berufssportler, wenn sie eine negative Testung im Sinne des § 6 nach-

weisen;, 

3. für ärztlich verordneten Rehabilitationssport oder ärztlich verordnetes Funktionstrai-

ning im Sinne des § 64 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetz-

buch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 7c des Ge-

setzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung, in festen Gruppen von bis zu höchstens zehn Personen zuzüglich 

einer übungsleitenden Person; bei besonderen im Einzelfall zu begründenden Härte-

fällen ist die Beteiligung weiterer Personen zulässig, soweit dies zwingend notwendig 

ist, um den Teilnehmenden die Ausübung des Rehabilitationssports oder Funktions-

trainings zu ermöglichen;, die Teilnehmenden müssen eine negative Testung im Sinne 

des § 6 nachweisen;, für die übungsleitenden oder weiteren betreuenden Personen 

gilt § 8a Absatz. 2 Nummer 2 entsprechend ; ,und 

4. für Teilnehmende im Bereich der beruflichen Bildung, für diese gilt die Verpflichtung 

nach § 8a Absatz 2 Nummer 2 entsprechend. 

(4) Die Anwesenheit der die Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 Nutzenden ist 

zu dokumentieren. 

 

§ 32 

Schwimmbäder 

(1) Strand- und Freibäder sowie Hallenbäder können nach vorheriger Genehmigung 

des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes geöffnet werden. Die Genehmigung soll auf 

der Grundlage eines von den jeweiligen Betreibern vorzulegenden Nutzungs- und Hy-

gienekonzept erfolgen, das insbesondere die Einhaltung des Abstandsgebots nach § 

1 Absatz 2 Satz 1 sicherstellt. Soweit Bäder an Dritte verpachtet oder zur vorrangigen 

Nutzung überlassen wurden, sind diese Dritten Betreiber im Sinne der vorstehenden 

Regelung. 

(2) Für die Nutzung von Hallenbädern gilt § 31 Absatz 1, Absatz 3 und 4 entsprechend. 

Die 2G-Bedingung nach § 31 Absatz 1 gilt über § 31 Absatz 3 hinaus nicht für thera-

peutischen Behandlungen, die Teilnehmenden müssen jedoch eine negative Testung 

im Sinne des § 6 nachweisen;, für die übungsleitenden oder weiteren betreuenden 

Personen gilt § 8a Absatz. 2 Nummer 2 entsprechend. 

 

§ 33 

Wettkampfbetrieb 
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(1) Der professionelle sportliche Wettkampfbetrieb ist zulässig, soweit er im Rahmen 

eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes stattfin-

det. Es gelten dieselben Regelungen wie für den Trainingsbetrieb gemäß. §§ 30 bis 

32. Im Übrigen gelten die Vorgaben des § 11. Alle am Wettkampfbetrieb in gedeckten 

Sportanlagen, Fitness-, Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen beteiligten Perso-

nen müssen negativ getestet sein und dies vor Betreten der Sportstätte nachweisen. 

Für den Wettkampfbetrieb im Freien gilt Satz 2, wenn mehr als 100 Personen anwe-

send sind. Im Übrigen gelten die Vorgaben des § 12 Absatz 3. 

(2) Die Durchführung von professionellen sportlichen Wettkämpfen im Freien kann von 

den Verantwortlichen unter die 2G-Bedingung gestellt werden. Personen, die an sport-

lichen Wettkämpfen teilnehmen, müssen nicht zum Personenkreis nach § 8 Absatz 2 

Nummer 1 bis 4 gehören, wenn sie eine negative Testung im Sinne von § 6 nachwei-

sen.  

(3) Für den nicht professionellen sportlichen Wettkampfbetrieb gilt die 3G-Bedingung;, 

im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

 

§ 34 

Freizeiteinrichtungen 

(1) Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unternehmen im Sinne der Gewerbeordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3504) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung dürfen nur unter der 2G-Bedingung für den Pub-

likumsverkehr geöffnet werden. Soweit Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unternehmen 

in geschlossenen Räumen nicht angeboten werden, gilt die Maßgabe, dass abwei-

chend von § 8a Absatz 2 Nummer 6 das Erfordernis einer negativen Testung nach § 

6 besteht und zusätzlich höchstens eine Auslastung von 50 % der Höchstkapazität des 

jeweiligen Veranstaltungsortes erreicht werden darf. Tanzlustbarkeiten im Freien dür-

fen abweichend von Satz 1auch unter der 23G-Bedingung für den Publikumsverkehr 

geöffnet werden. Im Übrigen gelten die Vorgaben ders §§ 11 und 18. 

(2) Saunen, Thermen und ähnliche Einrichtungen dürfen nur unter der 2G-Bedingung 

geöffnet werden. Die Vorgaben zur Zutrittssteuerung sind einzuhalten. Satz 2 gilt auch 

für entsprechende Bereiche in Beherbergungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen. 

(3) Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, Freizeitparks und 

Betriebe für Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen 

und ähnliche Betriebe dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen sind, nur unter 
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der 2G-Bedingung geöffnet werden. Die Vorgaben zur Zutrittssteuerung sind einzuhal-

ten. 

(4) Der Zoologische Garten Berlin einschließlich des Aquariums, der Tierpark Berlin 

Friedrichsfelde und der Botanische Garten Berlin dürfen, soweit geschlossene Räume 

betroffen sind, nur unter der 2G-Bedingung geöffnet werden. Die Vorgaben zur Zu-

trittssteuerung sind einzuhalten. 

(5) Für Besucherinnen und Besucher von in den Absätzen 2 bis 4 genannten Einrich-

tungen und Stätten besteht eine Maskenpflicht. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht 

während der Nutzung von Schwimmbecken und während des Saunierens.  

(6) Die Anwesenheit von Besucherinnen und Besuchern in den in Absatz 1 bis 4 ge-

nannten Einrichtungen und Stätten ist zu dokumentieren, soweit auch geschlossene 

Räume betroffen sind. 

 

Abschnitt 7 

Gesundheit, Pflege und Soziales 

 

§ 35 

Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser  

(1) In Krankenhäusern müssen Besucherinnen und Besucher eine FFP2-Maske tra-

gen; gleiches gilt für Patientinnen und Patienten, sofern sie sich außerhalb ihres Zim-

mers aufhalten oder Besuch empfangen. Das Personal in Krankenhäusern muss bei 

der unmittelbaren Versorgung vulnerabler Patientengruppen eine FFP2-Maske tragen. 

Das Personal in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen muss eine medi-

zinische Gesichtsmaske tragen. Patientinnen und Patienten sowie ihre Begleitperso-

nen müssen in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen eine FFP2-Maske 

tragen. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit die jeweilige medizinische Behandlung 

dem Tragen einer Maske entgegensteht.  

 (2) Zugelassene Krankenhäuser dürfen planbare Aufnahmen, Operationen und Ein-

griffe unter der Voraussetzung durchführen, dass Belegungs-, Reservierungs- oder 

Freihaltequoten eingehalten werden und die Rückkehr in einen Krisenmodus wegen 

einer Verschärfung der Pandemielage jederzeit kurzfristig umgesetzt werden kann. 

(3) Die Vorgaben für den Krankenhausbereich bestimmt die für das Krankenhauswe-

sen zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach § 39. 
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§ 36 

Pflege 

Weitere Vorgaben für vollstationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, Pflege-

dienste und ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaften bestimmt die für Pflege 

zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach § 39. 

 

§ 37 

Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Wohnungslosenhilfe 

(1) Leistungserbringer mit Vereinbarungen nach § 123 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch oder § 75 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 des 

Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung sind zur Abwendung von Gefahren für Mitarbeitende und Leis-

tungsberechtigte befugt, das Personal abweichend von den Leistungsvereinbarungen, 

aber im inhaltlichen Rahmen des Leistungsbereichs, einzusetzen. Die Grundversor-

gung der Leistungsberechtigten ist sicherzustellen. 

(2) Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen, die von Leistungserbringern mit 

Vereinbarungen nach § 123 des Neunten Buches Sozialgesetzbuches betrieben wer-

den, müssen negativ getestet sein. 

(3) Die Tages- und Übernachtungsangebote der Wohnungslosenhilfe bleiben zur 

Grundversorgung der Betroffenen geöffnet. 

 

3. Teil 

Verordnungsermächtigung; Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 38 

(aufgehoben) 

§ 39 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die jeweils zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der 

für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach Maß-

gabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

1. Bestimmungen nach § 5 Absatz 2 zu treffen, 
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2. über § 1 Absatz 2 Satz 2 hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht zur Einhaltung 

eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu regeln, 

3. über die Regelungen im 2. Teil hinaus Situationen zu bestimmen, in denen die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, einer FFP2-Maske oder 

einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, 

4. über § 2 Absatz 2 hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske oder einer FFP2-Maske zu regeln und 

5. über § 4 Absatz 1 Satz 1 hinaus bereichsspezifische Regelungen zur Führung einer 

Anwesenheitsdokumentation, insbesondere auch für weitere als den im 2. Teil ge-

nannte Verpflichtungen zur Dokumentation der Anwesenheit zu bestimmen. 

(2) Die für Bildung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und 

des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes die Verpflichtung zum Tragen einer me-

dizinischen Gesichtsmaske zu regeln, wobei auch Bereiche außerhalb von geschlos-

senen Räumen und Regelungen zur Maskenpflicht für Kinder vor Vollendung des 

sechsten Lebensjahres während des Schulbesuchs erfasst sein können. Sie wird dar-

über hinaus ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senats-

verwaltung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner 

COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des § 32 Satz 1 des Infektionsschutz-

gesetzes Auflagen für die Fortführung des Betriebs von Schulen sowie Tageseinrich-

tungen und Angeboten der Kindertagespflege sowie weiteren Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe zu erteilen oder deren Schließung anzuordnen; unberührt bleibt 

die Möglichkeit allgemeiner Vorgaben auf anderer Rechtsgrundlage zum Zwecke der 

Eindämmung der Covid-19-Pandemie wie insbesondere nach § 45 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch. 

(3) Die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

das Nähere zu den Voraussetzungen nach § 35 Absatz 3, unter denen zugelassene 

Krankenhäuser planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe durchführen dürfen, 

zu bestimmen. Sie wird darüber hinaus ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und 

des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes Bedingungen und Anforderungen, ins-

besondere Hygienevorgaben, für Krankenhäuser sowie Regelungen über das Betre-

ten oder den Besuch von Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere von 

Krankenhäusern, zu treffen. 

(4) Die für Pflege zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
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Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, für Pflegeeinrich-

tungen sowie Regelungen über das Betreten oder den Besuch von Pflegeeinrichtun-

gen zu treffen. Dabei soll auf das Erreichen einer sehr hohen Durchimpfungsrate ab-

gestellt werden. Verordnungen nach Satz 1 können Ausnahmen von den Regelungen 

in § 8 bezüglich der Befreiung von der Pflicht, ein Testangebot annehmen zu müssen, 

§ 10, § 11, § 30 sowie § 31 zulassen. 

(5) Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Bereich der Ein-

gliederungshilfe und der Sozialhilfe Regelungen durch Rechtsverordnung nach Maß-

gabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zu bestimmen, die eine Grundversorgung 

der Leistungsberechtigten sicherstellen. 

(6) Die für Kultur zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und 

des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes Hygiene- und Infektionsschutzstandards 

für das Singen in geschlossenen Räumen festzulegen. 

(7) Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und 

des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes folgendes zu bestimmen: 

1. Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen für Arbeitsstätten, Arbeitsräume und 

Arbeitsplätze im Sinne von § 2 Absatz 1, 3 und 4 der Arbeitsstättenverordnung 

festzulegen, 

2. Näheres zu den Ausnahmen nach § 17 Absatz 2. 

 

§ 40 

Einschränkung von Grundrechten 

 

Durch diese Verordnung werden die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 

Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 

des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und 

der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

 

§ 41 

Ordnungswidrigkeiten 
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(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a Nummer 

24 und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes und dem Gesetz über Ordnungswidrig-

keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 

das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) ge-

ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infektions-

schutzgesetzes mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-

Maske trägt und keine Ausnahme nach Absatz 2, § 12 Absatz 1 und Absatz 3, § 14 

Absatz 3 und Absatz 4, § 17 Absatz 3 Satz 6, § 21, § 28 Absatz 1, § 34 Absatz 5 

Satz 2 oder § 35 Absatz 1 Satz 5 vorliegt, 

2. entgegen § 4 Absatz 5 Angaben nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß 

macht, soweit keine Ausnahme nach Absatz 5 Satz 4 vorliegt, 

3. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und Hygienekonzept er-

stellt, 

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und Hygienekonzept auf 

Verlangen der zuständigen Behörde vorlegt, 

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 4 die Einhaltung der im Schutz- und Hygienekonzept 

festgelegten Schutzmaßnahmen nicht sicherstellt, 

6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 2 nicht unverzüglich eine PCR-

Testung herbeiführt, 

7. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung auf 

direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Abson-

derung ermöglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme nach § 7 Ab-

satz 1 Satz 1 vorliegt, 

8. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen ständig 

absondert bis das Ergebnis einer Testung mittels eines Nukleinsäurenachweises 

des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Ausnahme nach § 7 Absatz 

1 Satz 2 vorliegt, 

9. (aufgehoben)  

10. entgegen § 7 Absatz 2 sich nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung auf direk-

tem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung 

ermöglichende Unterkunft begibt,  

11. entgegen § 7 Absatz 4 Besuch von Personen empfängt, die nicht dem eigenen 

Haushalt angehören, 

11a. entgegen § 8a Absatz 2 oder Absatz 3 als Verantwortliche oder Verantwortlicher 

nicht sicherstellt, dass nur Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 

Zutritt erhalten, soweit keine Ausnahme nach § 8a Absatz 2 Nummer 1 vorliegt, 
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und dass nur Personen im Sinne von § 8a Absatz 2 Nummer 2 als Personal einge-

setzt werden, soweit das Personal mit Kundinnen und Kunden oder Zuschauenden 

in unmittelbaren Kontakt kommt, oder sich in den Bereichen der Betriebs- oder Ver-

anstaltungsräume aufhalten, in denen die 2G-Bedingung gilt, nicht eine etwaig 

durch Personal nachzuweisende negative Testung dokumentiert, oder einer Per-

son, die einen Nachweis nicht erbringt den Zutritt nicht verweigert oder nicht in 

geeigneter Weise auf die Geltung der 2G-Bedingung hinweist oder die Einhaltung 

der Schutz- und Hygieneregeln nicht sicherstellt und keine Ausnahme nach § 8a 

Absatz 2 Nummer 2, 3 oder 7 oder § 11 Absatz 2 Satz 2 vorliegt, 

12. (aufgehoben) 

13. (aufgehoben) 

14. (aufgehoben)entgegen § 10 Absatz 1 als Besucherin oder Besucher, Kundin oder 

Kunde ein Dienst- oder Gerichtsgebäude des Landes Berlin aufsucht ohne zu dem 

in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis zu gehören und keine 

Ausnahme nach Absatz 1a Satz 2 vorliegt, 

15. entgegen § 10 Absatz 2 keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Aus-

nahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt, 

15a. entgegen § 10 Absatz 3 einen Bahnsteig oder ein Fährterminal aufsucht ohne 

zu dem in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis zu gehören, 

15.16. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 als Verantwortliche oder Verant-

wortlicher einer Veranstaltung im Freien die Einhaltung der zulässigen Teilnehmen-

denzahl nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Absatz 5 Satz 1, § 12 oder 

§  13 vorliegt oder im Fall von Absatz 5 die Regeln des Hygienerahmenkonzepts 

der zuständigen Senatsverwaltung nicht einhält, 

16.17. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 als Verantwortliche oder Verant-

wortlicher einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen die Einhaltung der zuläs-

sigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Absatz 5 

Satz 1, § 12 oder § 13 vorliegt oder im Fall von Absatz 5 die Regeln des Hygiene-

rahmenkonzepts der zuständigen Senatsverwaltung nicht einhält, 

17.18. entgegen § 11 Absatz 3 als verantwortliche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter einer Veranstaltung im Freien die Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregeln nicht gewährleistet, 

18.19. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 5, § 17 Absatz 4, § 18 

Absatz 3, § 19 Absatz 3, § 29 Absatz 4, § 31 Absatz 4 Satz 2 oder § 34 Absatz 6, 

jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 bis 5, als Verantwortliche oder Verantwort-

licher keine Anwesenheitsdokumentation führt, diese nicht vollständig führt, sie 

nicht für die Dauer von zwei Wochen aufbewahrt oder speichert, sie auf deren Ver-

langen der zuständigen Behörden nicht zugänglich macht, aushändigt oder auf 

sonstige Weise den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 

nicht vernichtet oder löscht oder anwesende Personen, die unvollständige oder of-

fensichtlich falsche Angaben machen, den Zutritt oder den weiteren Verbleib nicht 
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verwehrt, die Bescheinigung über eine Testung oder einen Impf- oder Genesenen-

nachweis nicht einsieht, die Identität der die Bescheinigung vorlegenden Person 

nicht überprüft oder nicht sicherstellt, das digitale Anwendungen ordnungsgemäß 

genutzt werden und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 1 Nummer 7, Absatz 3 Satz 

3, vorliegt,  

19.20. (aufgehoben)entgegen § 11 Absatz 6 an einer privaten Veranstaltung oder pri-

vaten Zusammenkunft mit mehr als der höchstens zulässigen Personenzahl teil-

nimmt, 

20.21. entgegen § 11 Absatz 7 in geschlossenen Räumen gemeinsam singt, ohne 

die im Hygienerahmenkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Kultur zu-

ständigen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzu-

halten, soweit keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

21.22. (aufgehoben) 

22.23. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Mindestabstand von 

1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden, die nicht zum engsten Angehörigenkreis 

gehören, nicht einhält, 

23.24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 als die Versammlung veranstaltende 

Person kein Schutz- und Hygienekonzept erstellt oder dieses auf Verlangen der 

Versammlungsbehörde nicht vorlegt, 

24.25. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 4 als die Versammlung leitende Person die Ein-

haltung des Schutz- und Hygienekonzepts bei der Durchführung der Versammlung 

nicht sicherstellt, 

25.26. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 1 an einer Versammlung in geschlossen Räumen 

teilnimmt, ohne negativ getestet zu sein,  

26.27. entgegen § 16 Absatz 3 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Ver-

kaufsstelle, eines Kaufhauses oder eines Einkaufszentrums (Mall) die Vorgaben 

der Zutrittssteuerung gemäß § 3 nicht beachtet, 

27.28. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 als Kundin oder Kunde eines Dienstleistungs-

gewerbes im Bereich der Körperpflege keine FFP2-Maske trägt und keine Aus-

nahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt, 

28.29. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 als Personal eines Dienstleistungsgewerbes 

im Bereich der Körperpflege keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine 

Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt, 

29.30. (aufgehoben) 

30.31. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle Dienstleistungen in An-

spruch nimmt, 

31.32. (aufgehoben) 

32.33. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 4 als Betreiberin oder Betreiber eines Prostituti-

onsgewerbes Dienstleistungen nach § 17 Absatz 3 Satz 1 nicht nur nach Termin-

vereinbarung und ausschließlich an einzelne Personen anbietet, 

33.34. (aufgehoben) 
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34.35. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 6 keine FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme 

nach § 2 Absatz 2 vorliegt oder wenn gemäß § 8a Absatz 2 Nummer 6 eine nega-

tive Testung verlangt wurde, 

35.36. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Gaststätten aufsucht, ohne zu dem in § 8 Ab-

satz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis zu gehören und keine Ausnahme 

nach Halbsatz 2 oder § 19 Absatz 2 Satz 3 vorliegt, 

36.37. (aufgehoben)  

37.38. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 5 als Gast in Gaststätten Speisen und Getränke 

nicht am Tisch verzehrt, soweit keine Ausnahme nach Satz 6 vorliegt.  

38.39. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 und 3 als verantwortliche Betreiberin oder ver-

antwortlicher Betreiber einer Gaststätte oder einer Kantine die Einhaltung der Hy-

giene- und Abstandsregeln nicht gewährleistet, 

39.40. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Gaststätte bei der Öffnung von geschlossenen Räumen 

die im Hygienerahmenkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirtschaft 

zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards 

nicht einhält, 

40.41. entgegen § 19 Absatz 1 an Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten, Schiffsausflü-

gen oder vergleichbaren Angeboten, soweit geschlossene Räume betroffen sind, 

teilnimmt, ohne zu dem in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis 

zu gehören, 

41.42. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber eines Hotels, eines Beherbergungsbetriebs, einer Ferienwohnung oder 

ähnlicher Einrichtungen Übernachtungen anbietet, ohne die im Hygienerahmen-

konzept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirtschaft zuständigen Senatsver-

waltung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzuhalten, 

42.43. (aufgehoben) 

43.44. entgegen § 22 Absatz 2 als Selbständige oder Selbständiger eine Testung 

nicht durchführen lässt, eine Bescheinigung über eine Testung nicht für die Dauer 

von vier Wochen aufbewahrt oder sie den zuständigen Behörden auf deren Ver-

langen nicht zugänglich macht, soweit keine Ausnahme nach Absatz vorliegt, 

44.45. entgegen § 27 Absatz 4 Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche 

Einrichtungen aufsucht, ohne zu dem in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten 

Personenkreis zu gehören, 

45.46. entgegen § 29 Absatz 1 bei der Öffnung von Kinos, Theatern, Opernhäusern, 

Konzerthäusern und anderen kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsstätten 

die Vorgaben des § 11 nicht beachtet, 

46.47. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 oder § 32 Absatz 2 als Teilnehmende oder 

Teilnehmender Sport in gedeckten Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios, und 

ähnlichen Einrichtungen sowie in Hallenbädern ausübt, ohne zu dem in § 8a Absatz 

2 Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehören und keine Ausnahme nach § 

31 Absatz 3 oder § 32 Absatz 2 vorliegt, 
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47.48. entgegen § 31 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer gedeckten Sportanlage, eines Hallenbades, eines Fitness- oder 

Tanzstudios oder einer ähnlichen Einrichtung die in einem gemeinsamen Hygiene-

rahmenkonzept der für Sport und für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltungen 

festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards nicht einhält, 

48.49. (aufgehoben) 

49.50. entgegen § 32 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber Frei- oder Strandbäder sowie Hallenbäder ohne Genehmigung des örtlich 

zuständigen Gesundheitsamtes öffnet oder die Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet, 

50.51. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1 den Wettkampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Sportfachverbandes durchführt, dessen Regeln 

nicht beachtet oder die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht ge-

währleistet, 

51.52. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 oder 3, Absatz 2 sich an Wettkampfbetrieben 

beteiligt, ohne negativ getestet zu sein, 

52.53. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber die geschlossenen Räume einer Tanzlustbarkeit oder ein ähn-

liches Unternehmen in geschlossenen Räumen anbietetoder eines ähnlichen Un-

ternehmens ohne Einhaltung der 2G-Bedingung für den Publikumsverkehr öffnet 

oder die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet,, 

53a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als Besucherin oder Besucher an einer Tanzlust-

barkeit in geschlossenen Räumen teilnimmt aufsucht ohne zum in § 8a Absatz 2 

Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehören, 

53.54. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 2 als Besucherin oder Besucher eine Tanzlust-

barkeit oder ein ähnliches Unternehmen im Freien aufsucht ohne zum in § 8a Ab-

satz 2 Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehören ohne negativ getestet zu 

sein, 

54.55. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber Saunen, Thermen oder ähnliche Einrichtungen ohne Einhal-

tung der 2G-Bedingung für den Publikumsverkehr öffnet, 

55.56.  entgegen § 34 Absatz 2 Satz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber für Saunen, Thermen oder ähnliche Einrichtungen mehr als die 

nach der Fläche der Verkaufsfläche oder des Geschäftsraumes höchstens zuläs-

sige Personenzahl einlässt, 

56.57. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 1 als Besucherin oder Besucher Vergnügungs-

stätten, Freizeitparks oder Betriebe für Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spiel-

banken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe aufsucht, ohne zu dem in § 

8a Absatz 2 Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehören, 

57.58. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 2 als Betreiberin oder Betreiber von Vergnü-

gungsstätten, Freizeitparks oder Betrieben für Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, 

Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe mehr als die nach der 
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Fläche der Verkaufsfläche oder des Geschäftsraumes höchstens zulässige Perso-

nenzahl einlässt, 

58.59. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 3 als Personal in Arztpraxen oder einer anderen 

Gesundheitseinrichtung keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Aus-

nahme nach Satz 5 oder § 2 Absatz 2 vorliegt, 

59.60. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 4 als Patientin oder Patient oder als deren oder 

dessen Begleitperson keine FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach Satz 5 

oder § 2 Absatz 2 vorliegt. 

 

§ 42 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-

blatt für Berlin in Kraft.  

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 2. Januar 20221931. Dezember 2021 außer 

Kraft. 
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Berlin, den 3. Dezember2330. November 2021  

Der Senat von Berlin 

 

 

 

 

Michael Müller                Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister Senatorin für Gesundheit, 

Pflege und Gleichstellung 
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Anlage 

(zu § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3)  

 

 

I. Medizinische Gesichtsmaske 

 

Eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne dieser Verordnung ist eine aus speziellen 

Materialien hergestellte Schutzmaske, die den Anforderungen der europäischen Norm 

EN 14683:2019+AC:2019 (sogenannte OP-Masken) oder den Anforderungen der eu-

ropäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 für FFP2-Masken oder vergleichbaren 

Schutzstandards (zum Beispiel Masken des Typs KN95, N95, KF94) entspricht, wobei 

die Maske jedenfalls nicht über ein Ausatemventil verfügen darf.  

 

 

II. FFP-2-Maske 

 

Eine FFP-2-Maske im Sinne dieser Verordnung ist eine aus speziellen Materialien her-

gestellte Schutzmaske Anforderungen der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 

für FFP2-Masken oder vergleichbaren Schutzstandards (zum Beispiel Masken des 

Typs KN95, N95, KF94) entspricht, wobei die Maske jedenfalls nicht über ein Ausa-

temventil verfügen darf. Atemschutzmasken im Sinne des § 28b des Infektionsschutz-

gesetzes sind FFP2-Masken oder Masken vergleichbaren Schutzstandards (zum Bei-

spiel Masken des Typs KN95, N95, KF94). 

  


